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Unserer Generation war es vergönnt, im Bereich der Human-
transplantationen Fortschritte der Medizin zu erleben, zu deren Prop-
hezeiung noch vor wenigen Jahrzehnten die ausschweifende Phantasie 
eines Jules Verne nötig gewesen wâre. Die einst aufsehenerregende 
Übertragung von Binde-und ,Stützgeweben (beispielsweise von Haut, 
Hornhaut, Knorpel und Knochen) hat seit langem ihren festen Platz 
in der Wiederherstellungschirurgie, mögen auch noch Probleme der 
Gevvebevertrâglichkeit auftreten. Kongre/öberichte sprachen 1976 ohne 
viel Aufhebens von bisher weit über 20.000 Nierentransplantationen 
in der Welt; dabei sollen heute die venvendeten Leichennieren in 63 % 
der Faile noch nach einem Jahr und in 56 % der Faile noch nach zwei 
Jahren funktionieren; die Sterbewahrscheinlichkeit der Patienten soll 
1975 in einem der Nierentransplantationszentren schon auf 12 % ge-
sunken sem', was indessen offenbar noch nicht allgemein gilt. Der ers-
ten Kapstadter Herztransplantation vom 3. Dezember 1967, die noch 
mit einem wahren Taumel weltweiter Anteilnahme aufgenommen wur-
de, sind seither mehrere hundert, fast gelassen hingenommene Herz-
überpflanzungen gefolgt; ihre einstmals bedrückend hohe Mortalitât 
soll Berichten zufolge einer langsam steigenden Überlebungschance 
gewichen sein, die jedoch zeitlich und prozentual immer noch weit 
geringer als bei der Nierentransplantation ist2. Man liest auch von mehr 
als zweihundert Leberübertragungen mit früher sehr schlechten, heu
te immerhin ansteigenden Erfolgsaussichten; man erfâhrt schlie/?lich 
von gelegentlichen Transplantationen anderer Organe (beispielsweise 

* Vortrag, gehalten am 27. Juni 1977 vor der Juristischen Fakultât der Universitât-An
kara. 

' Vgl. den Bericht von Prof. Dr. Rudolf Pichlmayr (HannoVer) auf der Tagung der Deu-
tschen Gesellschaft für Wehrmedizin ûnd Wehrpharmazie 1976, in "Der Tagesspiegel" 
(Berlin), Nr, 9459 vom 4. November 1976, S. 9. 

2 Vgl. den Bericht über ein Interview mit Prof. Dr. Edward B. Stinson (Stanford / USA), 
in "Der Tagesspiegel" (Berlin), Nr. 9377 vom 31. Juli 1976, S. 11. 
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der Lunge, der Bauchspeicheldrüse und der Miliz), aber auch von 
dem unbewâltigten Risiko dieser Eingriffe, von denen die meisten 
binnen kurzem zum. Tode der Patienten geführt haben. Und jedermann 
wei/9, da/3 das Hauptproblem aller Transplantationen in den noch nicht 
öder noch nicht völlig gelösten immunbiologischen Schwierigkeiten 
besteht. 

Mit der Erwâhnung des -wenn auch unterschiedlichen-iî/5/^os 
aller Transplantationen ist schon die Legitimation für eine juristische 
Betrachtung ihrer Voraussetzungen und Schranken dargetan, denn 
wenn Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit des Menschen in Gefahr 
sind, kann-abgesehen von der ârztlichen Standesethik3 - nur das Recht 
den Weg bestimmen, den der Fortschritt der Medizin nehmen darf. 
Um diese Frage geht es bei meinem Vortrag aus der Sicht des Straf-
rechts. 

Freilich mu/3 ich mein Thema in mehrfacher Hinsicht eingren-
zen: 

1 • Zunâchst vverde ich die künstliche Überpflanzung mensch-
lichen Gewebes bei ein und derselben Person ( = Autotransplanta-
tion) sowie die Übertragung von tierischen Organen auf einen Men
schen (— heterologe öder xenologe Transplantation) au/?er Betracht 
lassen. Denn die erstere folgt-ohne zusâtzliche Besonderheiten- den 
allgemeinen strafrechtlichen Regeln über den ârztlichen-Heileingriff4; 
und die letztere unterliegt (heute noch) den ganz anderen, hier nicht 
interessierenden Regeln über das Humanexperiment5. leh besehrânke 

3 Vgl. dazu: Franz Bocide, Ethische Aspekte der Organtransplantation beim Menschen 
in: Studium Generale 1970, s. 444 ff; Alfred Gütgemann, Probleme .der Organ
transplantation, in Deutsches Ârzteblatt (DÂ), 1974, S. 11553 ff. 

* Vgl., zum ârztlichen Heileingriff insbesondere: Eberhard Schmidt, Der Artz im Straf
recht, Leipziger rechtsvvissenschaftliche Studien, Heft 116, 1939, S. 69 ff; Eberhard 
Schmidt Der Arzt im Strafrecht, in : Albert Ponsold, Lehrbuch der gerichltichen Me
dizin, 2. Aufl. 1957, S. 33 ff; Kari Engisch, Die reehtliche Bedeutung der ârztlichen 
Operation, in : Stich-Bauer, Fehler und Gefahren bei chirurgisehen Operiationen, 
4. Aufl. 1958, S. 1521 ff; Kari Engisch, Âtztlicher Eingriff zu Heilzwecken und Ein-
vvilligung, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW), Band 58, S. 1 
ff; neuerdings etwa: Gerald Grümvald, Heilbehandlung und ârztliche Aufklârungs-
pflicht, in: Göppinger (Hrsgbr.), Arzt und Recht, 1966, S. 125 ff; Paul Bockelmann, 
Strafrecht des Arzles, 1968, S. 50 ff. 

5 Vgl. dazu: Ernst Heinitz. Ârztliche Experimente am lebenden Menschen, in Juristische 
Rundschau (JR), 1951, S. 333 ff; Friedhelm BÖth, Das vvissensehaftlich-medizinisehe 
Hurrianexperiment, in -Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1967, S. 1493 ff; E. 
Deutsch, Reehtliche aspekte des klinisehen Experiments, in Beitrâge zur gerichtli-
ehen Medizin (Wien), 1975, S. 18 ff; H.-J. JVagner, Heilversuche und Experimente 
aus reehtsmediziniseher Sicht, in Beitrâge zur gerichtlichen Medizin, 1975, S. 24 ff. 
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mich also auf die-ohnehin im Mittelpunkt des Interesses stehende-
Organüberpflanzung von einem Menschen auf einen anderen Men-
schen (= homologe Transplantation); denn nur dört besteht die spezielle 
Problematik, die sich aus der Beteiligung zweier Menschen-des Trans-
plantatspenders und des Transplantatempfângers-ergibt. 

Demzufolge will ich bei der Erörterung zwei Problemgruppsn 
bilden: 

1. Rechtsfragen aus der Sicht des Transplantatempfangers (Im-
plantation) und. 

2 . Rechtsfragen mit dem Blick auf einen lebenden Spender (Ex-
plantation). 

2 . Hingegen werde ich die bei der Transplantatentnahme aus 
einer Leiche auftauohenden Rechtsfragen nicht behandeln, und zwar 
aus mehreren Gründen: Die dafür einschlâgige deutsche Strafvor-
schrift gegen die "Störung der Totenruhe" (§168 StGB), die dem Art. 
178 des türkischen Strafgesetzbuchs âhnelt, ist in ihrer Anwendung auf 
die Entnahme von Leichenteilen zum Zwecke der Transplantation 
Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Kontroversen, die spezifi-
sche Besonderheiten der deutschen Strafrechtsdogmatik betreffen; ihre 
Einbeziehung würde den Rahmen eines Vortrags sprengen. Zudem 
liegen für diese Materie mehrere Gesetzesentwürfe vor, deren Berück-
sichtigung dann notwendig wâre, ohne da/? sich jetzt schon ihre end-
gültige Geştalt übersehen lie/?e6. Der Verzicht auf diesen Aspekt des 
Themas fâllt mir aber auch deshalb leicht, weil den spröden dogma-
tischen Einzelheiten des deutschen Leichenrechts jene Faszination 
fehlt, die von den lebenden Beteiligten ausgeht. 

3 . Aber auch bei Beschrânkung auf die lebenden Beteiligten 
zwingt mich die Stoffülle, die sich in einer kaum noch übersehbaren 
und vielfach kontroversen strafrechtlichen Literatür âu/?ert, zu einer 
vreiteren Eingrenzung: ich mu/? mich auf einen gro/?zügigen Aufri/? 
der Probleme ohne erschöpfende Behandlung und mit Schvverpunkt-
bildung beschrânken; die vielfâltigen Strafrechtsfragen, die heijedem 

Vgl. zum geltenden Recht: Eduard Dreher, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 37. Auf-
lage 1977, Erlâuterungen zu § 168 StGB, mit zahlreichen Nachweisen. - Zu den Re-
formvorschlâgen vgl. etwa: Joachim Linck, Gesetzliche Regelung von Sektionen und 
Transplantationen, in Juristenzeitung (JZ), 1973, S. 759 ff (betr. Berliner Entvvurf); 
Bernd Kuckuk, Der Hamburger Entvvurf zur straffrechtlichen Regelung der Organt-
transplantation, in JR 1974, S. 410 ff; Joachim Linck, Vorschlâge für ein Transplan-
tationsgesetz, in Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 1975, S. 249 ff (betr. Entvvurf ei
ner Bund-Lânder-Arbeitsgruppe). 
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ârtzlichen Eingriff auftreten, kamı ich nur andeuten; ich werde mich 
statt dessen auf die speziellen Probleme der homologen Transplantation 
konzentrieren. 

A 
Aus Gründen eines vereinfachten juristischen Aufbaus vvill ich 

-entgegen einem naheliegenden Vorstellungsbild- mit dem Eingriff am 
Transplantatetnpfanger-aho dem Patienten, den es zu heilen gilt-begin-
nen. 

Es wird ilmen bekannt sein, da/3 die höchstrichterliche Recht-
sprechung in Deutschland seit langen Jahrzehnten einhelîig die Rechts-
ansicht vertritt, da/? jeder ârztliche Eingriff in die körperliche Un-
versehrtheit des Patienten-und zwar auch dann, wenn es sich um einen 
Heüeingriff handelt-den Tatbestand der Körperverletzung (§ 223 
StGB) erfülle und daher eines Rechtfertigungsgrundes bedürfe7. Die 
deutsche Rechtslehre hat dieser strafrechtlichen Bewertung des Heil-
eingriffs zwar seit Jahrzehnten nahezu einhellig-vvenn auch mit wech-
selnder Begründung und in unterschiedlichem Ausma/3-widerspro-
chen8; sie hat jedoch keine Aussicht, sich durchzusetzen. Und wann 
der Gesetzgeber im Zuge der \veiteren Strafrechtsreform9 hier für einen 
Wandel sorgen wird, ist ganz unbestimmt. Für unsere Zvvecke ist 
es daher allein sinnvoll, von der für die ârztliche Berufsausübung heute 
und wohl noch geraume Zeit Ma/9geblichen Judikatur auszugehen. 

Betrachten wir also im folgenden-bezogen auf die besonderen 
Probleme der Implantation - die Voraussetzungen, die nach stândiger 
Rechtsprechung vorliegen müssen, wenn ârztliche Heüeingriff gerecht-
fertigt sein sollen. Es sind dies: 

1 . die medizinische İndikation des Eingriffs, 
2 . die Ausführung des Eingriffs lege artis, das hei/?t: nach den 

Regeln der ârztlichen Kunst, und 
' Vgl. statt vieler: Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen (RGSt), Band 

25, S. 375 ff; Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (BGHSt), Band 
11, S. 111 ff. 

8 Vgl. dazu die Nachvveise in Anm. 4. 
9 Vgl. dazu: §§ 161, 162 des Regierungsentvvurfs eines Strafgesetzbuchs 1962 (E 62)-

Bundestagsdrucfcsache IV/650-mit Begründung S. 291 ff und S. 296 ff; § 123 des 
Alternativ - Entvvurfs eines Strafgesetzbuchs, Besonderer Teil, Straftaten gegen die 
Person, 1. Halbband 1970, mit Begründung S. 77 ff.-Dazu insbesondere: Horst Schrö-
der, Eigenmâchtige Heilbehandlung im geltenden Strafrecht und im StGB-Entwurf 
1960, in NJW 1961, S. 951 ff; Walter Wilts, Die ârztliche Heilbehandlung in der 
Strafrechtsreform, in Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR), 1970, S. 971 ff, und 
1971, S. 4 ff. 

file:///veiteren
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3 . eine wirksame Einwilkgungodermöglicherweisein bestimmten 
Notfâllen ein Eimvilligungssurrogat, wobei 

4 . die ârztliche Aufklârung des Patienten als praktisch wichtigste 
Voraussetzung für dieWirksamkeitder Einwilligung-gerade bei Trans-
plantationen-einer hervorgehobenen Betrachtung bedarf. 

I . 

Die erste Voraussetzung für die Rechtmâ/Sigkeit eines ârztlichen 
Heileingriffs ist also, da/? er medizinisch indiziert {= angezeigt) ist.. 
Diese Frage ist-wie schon der Name andeutet-nicht nur eine juristische, 
sondern vor allem eine medizinische. Beschrânkt man die Definition 
der "medizinischen Indikation" auf die hier in Rede stehenden Fall-
gruppen, so lâ/St sich sagen: indiziert ist ein ârztlicher Eingriff, wenn 
er nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der Heilkunde und nach 
den Grundsâtzen eines gewissenhaften Arztes das einzige öder das 
beste Mittel ist, um das Leben des Patienten zu erhalten öder seine 
Gesundheit wiederherzustellen und wenn infolgedessen die Inkaufnah-
me der mit dem Eingriff verbundenen Gefahren, Schâden öder Schmer-
zen im (übervviegenden) Interesse des Patienten liegt10. 

Aus dieser-für unsere Zwecke verkürzten- Definition ist ein Drei-
faches ersichtlich11 Basis der Beurteilung sind gleicherma/Sen die wis-
senschaftlichen Kenntnisse und medizinisch-technischen Erfahrungen 
wie auch die Regeln der ârztlichen Standes ethik. Mit ihrer Hilfe mu/? 
dann eine sowohl sachverstândige als auch berufsmoralisch gebundene 
Abwagung der Chancen und Risiken des Eingriffs miteinander und 
mit dem mutma/Slichen Krankheitsverlauf erfolgen. Das Ergebnis 
dieser Prognose mu£ ein für den Patienten günstiger Saldo zwischen 
den ihm ohne den Eingriff drohenden Gefahren sowie den guten öder 
weniger guten Aussichten des Eingriffs ein. Hingegen ist die "Bilanz 
ex post" nicht entscheidend; die Indikation hângt nicht vom tatsâch-
lichen-glücklichen öder unglücklichen-Ausgang ab, sondern von des-
sen sorgsamer Berechnung "ex ante". 

Doch was bedeutet dies für die Zülâssigkeit von Implantationen? 
1. Zunâchst allgemein: Lassen wir einmal die -sagen wir-"ein-

facheren" Transplantationen von Binde- und Stützğeweben beiseite, 

10 Vgl. zu dieser Formulierung insbesondere : Kail Engisch bei: Stich-Bauer (Anm. 
4), S. 1523; aber auch: § 161 des Regierungs-Entwurfs eines Strafgesetzbuchs - E 62-
(Bundestags-Drucksache IV / 650) - mit Begründung (S. 291 ff. u. 296 ff.). 

11 Vgl. dazu besonders : Kari Engisch wie Anm. 10. 
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die lângst fester Bestandteil der Heilkunde sind, und befassen wir uns 
nur mit den "grö/teren" Transplantationen der Nieren, des Herzens, 
der Leber und der anderen genannten Organe. Bei ihnen springt ein 
auch rechtlich wesentlicher Unterschied ins Auge: Die Nierentrans-
plantation ist als einzige aus dem Erprobungsstadium heraus; ihre 
Operationstechnik ist inzwischen Routine und ihre immunbiologischen 
Probleme sind schon vveitgehend unter Kontrolle; sie ist eine "echte 
Therapie" geworden12. Aile anderen Transplantationen sind hinge-
gen noch "Neulandoperationen"". Das güt auch für die Herztransplan-
tation; bei ihr mögen zwar die chirurgischen Operationsformen schon 
das Stadium technischer Perfektion erreicht haben; die-insbesondere 
immunbiologischen-Todesrisiken sind indessen noch weit von einer 
verlâ/?lichen Beherrschung entfernt. Ganz zu schweigen von den an
deren Transplantationsarten. Solche Neulandoperationen sind zwar 
nicht per definitionem aus dem Begriff des "ârztlichen Heileingriffs" 
ausgeklammert; denn dies vvürde den Stülstand der Medizin und das 
Verbot des Fortschritts bedeuten; jede Operation ist ja einmal die erste 
ihrer Art gewesenu. Wohl aber hat es die Konsequenz, da/3 die Indika-
tion von Neulandoperationen besonders strengen Gıundsâtzen unter-
liegt15. 

Das versteht sich nicht erst dann von selbst, wenn erste Operations-
reihen - wie bei ailen Transplantationsarten au/ter der Nierenüber-
tragung - im Ergebnis immer noch eine gro/te und zumTeil sogar er-
drückende Mortalitât beweisen. Es liegt vielmehr schon dann in der 
"Natur der Sache", wenn bei einer neuen öder erst vereinzelt eıprob-
ten Transplantationsart überhaupt noch keine öder jedenfalls keine 
nennenswerten Erfahrungen vorliegen. Denn dann kann sich die Ab-
vvâgung der Chancen und Risiken, die zum. Wesen der medizinischen 
Indikation gehört, nicht mehr auf "Erfahrungen der Heilkunde" stüt-
zen. Damit wird aber der Mafistab selbst unsicherer, der jener Prognose 
zugrundezulegen ist. Der Arzt mu/3 daher bei Neulandoperationen 
auch aus Rechtsgründen in der Indikationsstellung prinzipiell weit 
mehr eingeengt sein als bei erfolgreich erprobten Operationen. 
12 Vgl. dazu: Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 99; Winfried Vahlensieck, Klinischer Stand 

der Nierentransplantation, in: Deutsches Medizinisches Journal, 1971, S. 196; Ulrich 
Fiedler, Möglichkeiten und Grenzen der Nierentransplantation, in: Pressedienst Wis-
senschaft der Freien Universitât Berlin, 1972, Heft 4, S. 4 ff (8). 

13 Vgl. dazu statt vieler: K.H. Bauer, Über Rechtsfragen bei homologer Organtrans-
plantation aus der Sicht des Klinifcers, in: Der Chirurg, 1967, S. 245 ff (246); Eckhart 
von Bubnoff, Rechtsfragen zur homologen Organtransplantation aus der Sicht des 
Strafrechts, in : Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA), 1968, S. 65 ff (77). 

14 So Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 101. 
13 Vgl. dazu Anm. 14; unbestritten. 
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Damit ist auch schon das zentrale Problem der Indikation aller 
Transplantationen in Sicht gekommen: Die Abvvâgung der Chancen 
und Risiken sowie die Feststellung des "positiven Saldos" für Leben 
öder Gesundheit des Patienten sind ganz allgemein mit ailen Unsi-
cherheiten einer Prognose beladen. Das kann indessen gar nicht anders 
sein, denn Basis dieser Abvvâgung ist notwendig die medizinische Wis-
senschaft in ihrem jeweiligen Stande, also auch mit ihren Unvollkom-
menheiten16, und Grenze dieser Abwâgung ist notvvendig das mensch-
liche Unvermögen einer absolut sicheren Vorausschau17. Eben da-
rum kann es-wie zuvor gesagt- nur auf die sorgsam ex ante gertroffene 
Kalkulation "mehr Chancen als Risiken" ankommen, nicht auf die 
Bilanz ex post, bei der man neunmal klüger ist. Denn kâme es auf ab-
solute Sicherheit an, wâre keine Operation jemals angezeigt18. 

Hier zeigt sich, wie gut unser Recht daran tut, da/? es in die ervvâhn-
te Definition der medizinischen Indikation au/Ser den vvissenschaftli-
chen Kenntnissen und denmedizinisch-technischenErfahrungen^uch 
die Grundsâtze der ârztlichen Standesethik aufgenomm.en hat. Denn 
wie jeder folgenschwere Handlungsentschlu/? mu^ auch die Abvvâgung 
der Chancen und Risiken eines ârztlichen Eingriffs Raum haben für 
das an der Berufsmoral orientierte Verantwortugnsbewu^tsein des 
Arztes. Und zwar nicht nur als \veiterer Damm gegen Willkür und 
Experimentierlust; und auch nicht allein deshalb, weil der Anteil der 
ârztlichen Gewissensentscheidung steigt, je mehr ârztliche Berufser-
fahrungen bei noch nicht genügend erprobten Transplantationen fen
len. Sondern vor allem deshalb, weil jeder, der die Pflicht hat, in Risi-
koşituationen für Leben öder Gesundheit anderer Menschen folgen-
schvvere Entscheidungen - über das Angezeigtsein öder Nichtangezeigt-
sein von Operationen und speziell von Transplantationen - zu fassen, 
diese Verantvvortung nur tragen kann, vvenn er auch das Recht hat, 
sein an den Maximen der Standesethik orientiertes Gevvissen sprechen 
zu lassen. 

2 . Damit fâllt die Entscheidung unserer Frage, wann eine Organ-
transplantation "medizinisch indiziert" ist, vveitgehend in die Kom-
petenz der Ârzte 2urück. Der Jurist kann und mu/? aber einige verbind-
liche rechtliche Grundsâtze für diese Abwâgung der Erfolgschancen und 
der Mi/terfolgsrisiken aufzeigen19. Wenn ich dabei von "Erfolg" rede, 

16 So Gerald Grümtald (Anm. 4), S. 129. 
" Vgl. Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 99. 
18 Vgl. Anm. 17. 
19 Vgl. dazu und zum folgenden: Eckhart yon Bubnoff in GA 1968, s. 78; Paul 'Bockel

mann (Anm. 4), S. 99 ff. 
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ist nicht das technische Gelingen der Operation und ihr blo/tes Über-
leben gemeint, sondern eine Lebensenvartung des Patienten, die seine 
ohne Translplantation zu erwartende Lebensdauer \vesentlich über
steigt. "Erfolg" ist nicht eine "Verlângerung des Sterbens", sondern 
eine Verlângerung des Lebens20. Dies vorausgesetzt, lassen sich 
folgende-heute kaum mehr bestrittene - allgemeine Rechtsgrundsâtze 
aufzeigen, in denen sich Schranken für die vom Arzt zu treffende Prog-
nose manifestieren: 

a) Die Frage, ob die Erfolgschancen des Eingriffs die Risiken 
übervviegen, kann zunâchst vom allgemeinen Risikograd der betreffen-
den Transplancationsart abhângen. Wie ich eingangs ausgeführt ha-
be, übersteigt die Überlebensquote bei den Nierentransplantationen 
die Mortalitât betrâchtlich; bei den übrigen Transplantationen ist 
es -in abgestufter Weise bis hin fast zu völliger Mortalitât-anders. Hier 
zeigt sich also vom Risikograd her eine Gruppeneinteilung der Trans
plantationen, die rechtliche Bedeutung hat. Denn eine Transplanta-
tionsart, die nach ârztlicher Berufserfahrung generell mehr Chancen 
als Risiken hat, kann auch grundsatzlich eher indiziert sein, als eine 
sokhe mit umgekehrtem Vorzeichen. Was demnaoh beispielsweise bei 
der Nierentransplantation recht sein kann, ist bei der Überpflanzung 
des Herzens und der Leber noch lange nicht billig; von den übrigen 
Transplantationsarten ganz zu schweigen. 

Freilich bedeutet dies nicht, da/3 etwa eine Herztransplantation 
wegen eben dieses immer noch betrâchtlichen Todesrisikos schlechthin 
unzulâssig wâre. Wohl aber wird man hier aus rechtlichem Respekt 
vor dem Leben als dem höchsten aller Rechtsgüter energisch betonen 
müssen, da/3 sie nur dann gewagt vverden darf, wenn sie das einzige 
Mittel zur Erhaltung des Lebens eines sonst in naher Zukunft unrettbar 
dem Tode verfallenen Kranken ist21. Soweit beispielsvveise erprobte le-
bensrettende chirurgische Korrekturen am Herzen oder'andere den 
Tod abwehrende Therapien möglich sind, kann eine risikoreichere 
Herzüberpflanzung aus Rechtsgründen niemals in Frage kommen; das 
"Fremdherz" mu/S daher die ultima ratio sein22. Dann freilich wiegt 
die noch relativ geringe Erfolgschance in der Prognose des Für und 
Wider mehr als der sonst sichere Tod. Das einzige Mittel anzuwenden, 
das einige Hoffnung gevvâhrt, ist eben dört, wo der Tod naht, immer 
noch richtiger, als nichts zu tun23. 

20 Vgl. K.H. Bauer in Der Chirurg 1967, S. 247. 
21 So Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 101. 
22 Vgl. Püllmann in Berliner Ârzteblatt, 1968, S. 623. 
23 So Paul Bockelmann wie Anm. 21. 
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Und nun ist deutlich, da/3 dört, wo hoffhungsvoll begonnene 
neuartige Transplantationsarten bei ersten Versuchen ausnahmslos 
undunvermeidlich sogleich tödlich verlaufen, vorerst für eine "medizini-
sche Indikation" dieser Transplantationsart überhaupt kein Raum mehr 
ist. Denn hier fehlt es ja bei der gebotenen Abwâgung der Chancen 
und Risiken mangels jedwedjer generellen Erfolgsaussicht an einem 
noch so kleinen "positiven Saldo". Es bleibt dann nur der vorlâufige 
Verzicbt und das Warten auf bessere Forschungsergebnisse. Darüber 
wird noch zu reden sein. -

b) Bei der Frage nacb den Erfolgschancen sind aber die speziellen 
Risiken des Einzelfalles ebenso wichtig. Denn Alter und Gesundheits-
zustand des Patienten können die-theoretisch-wissenschaftlich er-
recbnete'öder gar schon statistisch ausgevviesene-generelle Erfolg-
schance einer Transplantationsart in concreto hinfâllig machen. Damit 
kommen die Kontraindikationen in die Abvvâgung hinein, deren Ein-
zelheiten Sache der Medizin, nicht des Rechts sind. 

e) Wir sprachen schon von den immunbiologisdıen Problemen 
der Transplantationen, also von den Abwehr- und Absto/Sungsbestre-
bungen des Körpers gegen das eingepflanzte Transplantat. An ibnen 
wird beispielhaft ein weiterer rechtlich bedeutsamer Umstand sichtbar. 
Die medizinische Indikation von Transplantationen unterliegt einem 
"JVandel durch Fortschritt". 

Dieser "Wandel durch Fortschritt" kann positive Bedeutung ha-
ben. Denn ebenso wie die medizinisch-technischen Schwierigkeitçn, 
die einst jeder "grö/3eren" Transplantation entgegenstanden, inzwi-
schen bei manchen Transplantationsarten bis zur technischen Perfek-
tion überwunden sind, wird die medizinisthe Forschung wohl auch 
dereinst die immunbiologische Barriere überwinden. Bei der Nieren-
transplantation ist dies bereits in bemerkenswertem Umfange gelun-
gen; die intensiv betriebene Forschung lâ^t hoffen, da/S sich mit ihrem 
Erfolg zukünftig auch die medizinische Indikation anderer Transplan
tationsarten grundlegend verbessert. 

Der "Wandel durch Fortschritt" kann aber auch im Laufe der 
Zeit zur Einschr&nkung von risikoreichen Transplantationen zwingen. 
Denn immer dann, wenn neue Therapien anderer Art bessere Erfolge 
zeitigen, geht die Abwâgung der Chancen und Risiken zuungunsten der 
betreffenden Transplantationsart aus. Und es mag durcbaus sein, da/3 
in Zukunft einmal das "Kunstherz", an dem so fieberhaft gearbeitet 
wird, die Herztransplantation zum skandalösen Kunstfehler denaturie-
ren lâ/3t. 
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Und ebenso karnı es sein, da/S jene seltenen Transplantationsar-
ten, die bisher ausnahmslos und unvermeidlich tödlich verlaufen sind, 
nur ein abgeschlossenens Kapitel der Medizingeschichte bleiben, 
wenn aile wissenschaftlichen Forschungen keinen Fortschritt bringen 
und daher auch kemen Neubeginn gestatten. 

Dies alles ist nicht graue juristische Theorie, sondern weitgehend 
schon erlebte medizinische Wirklichkeit. Als beispielsweise nach der 
grenzenlosen Euphorie der frühen "Nach-Kapstadt-Zeit" eine nicht 
abrei/Jende Serie von tödlich. verlaufenen Herztransplantationen eine 
jâhe Emüchterung brachte, ging die Zahl dieser Operationen rapide 
zurück24; sie stjeg erst nacb einem Forschungsintervall-nunmehr mit 
vvachsenden Erfolgen - wieder an25. Und es ist allgemein bekannt, wel-
che Zurückhaltung die Ârzte heute bei den immer noch chancenarmen 
Transplantationsarten-etwa der Milz, der Bauchspeicheldrüse und 
der Lunge-üben. Der Einklang des Standesethos mit dem Recht ist 
hier unverkennbar. 

I I . 

Wenn eine Organimplantation gerechtfertigt sein soll, dann mu/3 
sie ferner lege artis ausgeführt sein. Dies setzt voraus, da/? sie ohne 
"Kunstfehler" durchgeführt vvird, mit anderen Worten: da/3 die "all
gemein öder doch übenviegend anerkannten Regeln der ârztlichen 
Kunst" beachtet vverden26. Dabei handelt es sich indessen um eine bei 
jedem ârztlichen Eingriff bestehende Problematik, nicht um eine Beson-
derheit der Organstransplantation; ich lasse diesen Aspekt unseres The-
mas daher-wie eingangs angekündigt-beiseite. Doch legt das Stichvvort 
von der "lex artis" immerhin einen für unser Thema wichtigen Hin-
weis nahe27: Wenn eine Transplantationsart noch nicht öder erst ver-
einzelt praktiziert worden ist, dann können sich für ihre Ausführung 
auch noch keine speziellen "anerkannten Regeln der ârztlichen Kunst" 
herausgebildet haben, gegen die versto/Sen werden könnte. Die für die 
Durchführung des Eingriffs gültige lex artis reduziert sich dann auf 
die bestehenden allgemeinen ârztlichen Sorgfaltsregeln. Diese ge-
winnen also bei Neuland-Transplantationen ein besonderes dogma-
24 Vgl. das Intervievv mit Prof. Dr. Emil Sebastian Bücherl (Berlin) in "Der Tagesspiegel" 

(Berlin) vom 27. Mârz 1970. 
25 Vgl. Anm. 2. 
20 Vgl. zum Begriff des "Kunstfehlers" nâher: Eberhard Schmidt, in Leipziger reachtsvvis-

senschaftliche Studien (Anm. 4), S. 159 ff; Eberhard Schmidt bei Ponsold (Anm. 4), S. 
45 ff; Kari Engisch bei Stich-Bauer (Anm. 4), S. 1537 ff. 

27 Vgl. zum folgenden (mit abvveichender Terminologie, aber âhnlichem Ergebnis): 
K.H. Bauer in Der Chirurg 1967, S. 246-247; Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 86 ff. 
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tisches Gewicht. Hier zeigt sich-wie so oft-die enge juristische Verflech-
tung zvvischen der Ausführung lege artis und der medizinischen Indi-
kation28; denn auch bei dieser spielten ja beim Fehlen praktischer Er-
fahrungen die allgemeinen wissenschaftlichen Einsichten und die stan-
desethischen Bindungen die entscheidende Rolle. 

I I I . 

Eingangs hatte ich erv/âhnt, da/3 zur Rechtfertigung einer Organ-
• implantation vreiterhin eine Eimviiligung erforderlich ist, und ich 

hatte die Frage angedeutet, ob diese Einvvilligung in Notfâllen durch 
ein Einwilligungssurrogat ersetzt werden könne. Diese Problematik 
taucht bei jedem ârztlichen Eingriff auf; bei der ImplanatationvonOr-
ganen bestehen jedoch einige Besonderheiten. leh besehrânke-mich 
daher auf eine summarisehe Schilderung der Rechtslage unter Hervor-
hebung dieser Besonderheiten. 

1. Zunâchst allgemein: Das deutsche Recht geht von der Frei-
heit des Patienten aus, selbst zu bestimmen, ob er sich einer ârztlichen 
Heilbehandlung - und gegebenenfalls: welcher-unterziehen will; es 
kennt daher kein ârztliches Berufsrecht auf eigenmâchtige Heilbehand
lung29. Aus diesem Selbstbestimmungsrecht des Patienten folgt, da/? 
ein ârztlicher Eingriff grundsâtzlich nur mit vorheriger Einwilligung 
des Patienten selbst erfolgen darf. Die Wirksamkeit dieser Einwilligung 
hângt nach ganz herrschender Meinung hier, wo es um einen Eingriff 
in das höchstperscnliche immaterielle Rechtsgut der körperlichen Un-
versehrtheif geht, nicht von der zivilrechtlichen Geschâftsfâhigkeit 
des Patienten ab30. Denn diese Einvvilligung ist keine rechtsgecshâft-
liche Willenserklârung, sondern eine eigenstândige Rechtsfigur des 
Strafrechts, deren Wesen in der Gestattung tatsâchlicher Eingriffs-
handlungen und im partiellen Verzicht auf Strafschutz für das da-
von betroffene Rechtsgut besteht31. Infolgedessen ist für die Wirk-
28 Vgl. dazu: Kari Engisch bei Stich-Bauer (Anm. 4), S. 1524. 
29 Vgl. dazu: RGSt Band 25, S. 375 ff; BGHSt Band 11, S. 111 ff; BGH in NJW 1959, 

S. 811 ff. - Eine ârztliche "Zwangsbehandlung" gibt es nur in einigen gesetzlich be-
sonders geregelten Fiillen, beispielsvveise naeh dem Gesetz zur Bekâmpfung der Ge-
schlechtskrankheiten und nach den Impfvorschriften, ferner als "Zvvangsuntersuchung" 
nach der StPO. 

so Die zivilrechtliche Geschâftsfâhigkeit ist jedoch Voraussetzung für die Gültigkeit des 
(von dem Eingriff zu unterscheidenden) zivilrechtlichen Behandlungsvertrages mit 
dem Arzt; vgl. dazu: BGH in NJW 1959, S. 811; eingehend: Wilhelm Uhlenbruck, 
Rechtsfragen bei der ârztlichen Behandlung von minderjâhrigen Patienten, in; Arzt-
reeht 1976, S. 301 ff u. 341 ff. 

31 Vgl. dazu: RGSt Band 41, S. 392 ff; Band 70, S. 107 ff; BGHSt Band 17; S. 359 ff; 
BGH in NJW 1959, S. 811; BGH in JZ 1964, S. 323. 
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samkeit der Einwilligung entscheidend, ob der Einwilligende nach 
seiner geistigen und sittlichen Reife fâhig ist, die Sachlage zu verste-
hen, die Tragweite seiner Erklârung zu erkennen, insbesondere das 
Für und Wider verstândig gegeneinander abzuwâgen, und nach dieser 
Einsicht zu handeln32. Je nach dem persönlichen Reifegrad kann daher 
auch ein noch nicht volljâhriger Patient einvvilligungsfâhig und die 
von ihm erklârte Einv/illieuns wirksam sein; und zwar ohne Rücksicht 
auf Zustimmuna öder Widerspruch der für ihn Sorgeberechtigten, 
denn deren Kompetenz entfâllt im Ausma^'der eieenen Befuenisse des 
minderjahrigen Patienten33 Nur dann, wenn dem Patienten diese na-
türliche Einsichts-und Urteilsfâhigkeit fehlt, geht die Entscheidungs-
befugnis auf die Sorgeberechtigten34 über, wie beispielsweise bei noch 
"unreifen" Minderjahrigen öder bei dauernd bewu/ftlosen erwach-
senen Patienten. 

Es ist jedoch allgemein anerkannt, da/? ein ârztlicher Eingriff 
ausnahmsweise in bestimmten Notfailen auch ohne (ausdrücklich öder 
konkludent erklârte) Einwilligung statthaft ist. Hier kann die Rechts-
figur der sogennanten "mııtmafilichen Einmlligung" den Eingriff recht-
fertigen. Sie setzt-zunâchst noch allgemein gesprochen-voraus, da/J 
dem Patienten bei einem Aufschub ein schwerer Gesundheitsschaden 
öder gar der Tod droht, da/S die nötige Einwilligung-etwa wegen Be-
vvu/ftlosigkeit des Patienten35 -nicht rechtzeitig zu erlangen ist, da/3 
ferner keinerlei Umstânde auf einen-wenn auch ganz "unvernünftigen" 
-gegenteiligen Willen des Patienten hindeuten und da/? schlie/Slich bei 
sorgfâltiger Prüfung aller Umstânde angenommen werden darf, der 
Patient würde bei objektiv-vernünftigerInteressenabwâgung seine Zu-
stimmung geben, wenn er gefragt werden könnte ( = er würde also 
"mutma/flich" einvvilligen;36. ^ 

32 Vgl. dazu: RGSt Band 41, S. 392 ff; BGHSt Band 4, S. 88 ff; Band 12, S. 379 ff; BGH 
in NJW 1959, S. 811; BGH in JZ 1964, S. 323. 

" Vgl. dazu: Hans - Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 2. 
Auflage 1972, S. 283 (mit weiteren Nachvveisen in Fn. 26 dört). - Zur Unterscheidung 
zvvischen "Sorgerecht" und "gesetzlicher Vertretung " vgl. statt vieler: Kari Engisch 
bei: Stich-Bauer (Anm. 4), S. 1531.- Auf die gesetzliche Vertretung kommt es für den 
(von der Einvvilligung in die Operation zu unterscheidenden) Abschlub des Behand-
lungsvertrags an; Vgl. BGH in N.TW 1959, S. 811. 

34 Als Sorgeberechtigte kommen in Betracht: Eltern, Vormund, Pfleger. 
55 Öder wegen Nichterreichbarkeit der Sorgeberechtigten. 
36 Vgl. dazu: RGSt Band 25, S. 375 ff (382); Band 61, S. 242 ff (256). - Eingehend: The-

odor Lenckner in : Schöncke-Schröder, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 18 . Aufl. 
1976, Vorbem. 54 ff vor § 32 StGB; Hans Joachim Hirsch in : Leipziger Kommentar 
zum Strafgesetzbuch (LK), 9. Aufl. 1974, Vorbem. 123 ff vor § 51 StGB und Rand-Nr. 
27 zu § 226 a StGB. - Vgl. zum künftigen Recht aber auch die (bedenklichen) weit-

• t ' İ L M İ N * 'm l t l ' * l | f • İ d i l.| Ml>> l' ' >|MH*#. U5>*#*t-M> l|««*»|l|l*»IIMIW«JI'IW'P»-l W «>>| ü »>Wi«*||ı»«l«» 



DİE ORGANTRANSPLANTATION 177 

Nicht selten greift die Rechtslehre für solche Notfâlle auch auf 
die Rechtsfigur des (früher übergesetzlichen, heute normierten) recht-
fertigenden Notstands (§34 n.F. StGB) zurück. Indessen ist heute 
übenviegend und mit Recht anerkannt37, da/S bei zur Lebensrettung 
vorgenommenen riskanten Operationen im Rahmen der beim rechtfer-
tigenden Notstand vorzunehmenden Interessenabvvâgung auch das 
verfassungsrechtlich garantierte38 Selbstbestimmungsrecht des Patien-
ten zu berücksichtigen ist. Bei riskanten Operationen kann daher auch 
der rechtfertigende Notstand das Fehlen39 einer mindestens mutma/8-
lichen Einvvilligung nicht überspielenm. Die weiteren Voraussetzungen 
des rechtfertigenden Notstands können daher, wie sich sogleich'zeigen 
wird, dahinstehen. 

2. Nun stellt sich die Frage, ob diese sonst für den ârztlichen Heil-
eingriff geltenden Rechtsgrundsâtze unverândert öder nur mit Mo-
difikationen auf die Organimplantation übertragen werden können. 

Unstreitig gilt der vorangestellte Grundsatz, da/8 es (zunâchst) auf 
die Einwilligung des Patienten selbest beziehungsweise der für ihn Sor-
geberechtigten ankommt, auch und erst recht für Organimplantationen. 
Indessen hat sich hier seit der Herabsetzung des Volljâhrigkeitsalters 
auf 18 Jahre (§2 n.F. BGB) praktisch eine Grenzverschiebung einge-
stellt: Ein nach heutigem Recht nochMinderjâhriger wird allenfalls in 
seltenen Ausnahmefâllen jenes Ma/S an Einsichts-und Urteilsfâhigkeit 
haben41, das angesichts der komplizierten Problematik der Organim-

herzigeren Fassungen in § 162 Abs. 2 des Regierungsentvvurfs eines Strafgesetzbuchs-E 
1962- (Bundestags-Drucksache IV / 650) und in § 123 Abs. 3 des Alternativ-Entwurfs 
eines Strafgesetzbuchs, Besond. Teil, Straftaten gegen die Person, 1. Halbband, 1970. 

" Vgl. zum folgenden : Hans Joachim Hirsch in LK (Anm. 36), Vorbem. 71 u. 123 vor 
§ 51 StGB und Rand-Nr. 27 zu § 126 a StGB; Theodor Lenckner in Schönke-Schrö-
der (Anm. 36). Rand - Nr„ 8 zu § 34 StGB. 

" Vgl. dazu: BGHSt Band 11, S. 111 ff; Günter Dürig in Maunz-Dürig-Herzog, Kom-
mentar zum Grundgesetz (1958), Rand-Nr. 37 zu Art. 2 Abs. 2 GG; Adolf Laufs, 
Zur Deliktsrechtlichen Problematik ârztlicher Eigenmacht, in NJW 1969, S. 529 ff; 
Horst Trockel, Die Rechtfertigung ârztlicher Eigenmacht, in NJW 1970, s. 489 ff. 

" Wohl aber greift der rechtfertigende Notstand durch, wenn die Sorgeberechtigten ihre 
Einvvilligung rnifibrâucUkh verweig'ern und das Vormundschaftsgericht (§ 1666 BGB) 
nicht mehr rechtzeitig angerufen werden kann; vgl. RGSt Band 74, S. 350 ff; nâher 
dazu: Hans Joachim Hirsch in LK (Anm. 36), Rand-Nr. 28 zu § 226 a StGB. 

40 Es ist auch höchst fraglich, ob eine riskante Operation ohne mindestens mutmafSliche 
Zustimmung des Patienten noch ein "angemessenes" Mittel zur Ahwendung der Ge-
fahr im Sinne Von § 34 Satz 2 StGB wâre; Vgl, zu diesem Begriff: Hans Joachim Hir
sch in LK (Anm. 36), Vorbem. 80 ff vor§ 51 StGB; Theodor Lenckner in Schönke-
Schröder (Anm. 36), Rand-Nr. 36 ff zu § 34 StGB. 

41 Vgl. dazu allgemein: Wilhelm Uhlenbruk (Anm. 30) in Arztrecht 1976, S. 306. 
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plantationen seine Einwilligung wirksam machen könnte. Die Einvvilli-
gung der Sorgeberechtigten wird daher hier die Regel sein müssen. 

Was nun die "mutmafiliche Ein^'Uligung" anlangt, so findet sich 
in der Literatür zumeist die Ansicht, sie könne eine Organimplantation 
zwar dann rechtfertigen, wenn diese bereits als standardisiertes Heil-
verfahren gelte, nicht aber, wenn es sich noch um eine Neuland-Trans-
plantation handele42. Das letztere ist richtig; das erstere ist kurzschlüs-
sig; insgesamt ist es zu undifferenziert: 

Als "standardisiertes Heilverfahren" kann heute nur die so zahl-
reich und mit so beeindruckendem Erfolg erprobte Nierentransplan-
tation gelten. Indessen fehlt es bei ihr mit Rücksicht auf das Dialyse-
verfahren doch in aller Regel schon an jener gefahrbedingten Eilbe-
dürftigkeit, die als erste und zwingende Voraussetzung vorliegen mu,3, 
um sagen zu können, da/3 die nötige Einwilligung nicht mehr abgewar-
tet werden könne. Abgesehen von "Katastrophen-F ailen", deren 
Existenz ein Jurist weder bejahen noch bestreiten kann, ist also die 
Nierentransplantation trotz ihrer Standardisierung gerade kein Fail, 
der durch "mutma/îliche Einwilligung" gedeckt sein könnte. 

Bei den "Neuland-Transplantationen" scheitert eine Rechtferti
gung durch mutma/Sliche Einwilligung ausnahmslos aus anderen Grim
den. Das gilt auch für die Herz- und Leberüberpflanzungen, die im-
merhin eine langsam steigende Erfolgsbilanz aufvveisen. Denn auch 
dann, wenn Gefahr im Verzug ist und wenn Anzeichen eines entgegen-
stehenden Willens nicht vorhegen, lâ/3t sich nicht "mutma/ten", der Pa-
tient werde "vernünftigerweise" einwilligen. Angesichts der ganz un-
terschiedlichen Einstellung der Bevölkerung zu den Organtransplan-
tationen sowie mit Rücksicht auf die psychisch bedrückenden Folge-
zustânde und das Todesrisiko eines solchen Eingriffs gibt es nâmlich 
keinen objektiv -verlâ/Slichen Anhalt dafür, was "verstândige" Men-
schen in der Lage des Patienten tun würden43. Es lâ/5t sich ja nicht leug-
nen, da/? es "vernünftige" Gründe auch dafür gibt, in dieser Lage den 
Tod als Schicksal hinzunehmen, Hier bleibt als Rechtfertigung nur 
die tatsachlich erklarte Einwilligung übrig44. Denn auch ein Rückgriff 

42 Vgl. Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 98; Günter Brenner, Organtransplantation, in : 
Mergen (Hrsgbr)., Die juristische Problematifc in der Medizin, Band 1, 1971, S. 135; 
Michael-Peter Henninger, Todesdefinition und Organtransplantation im Recht, 1972., 
S. 137.-Noch vveitherziger: Kari Engisch in Der Chirurg, 1967, S. 254-255; Eckhart 
von Bubnoff m GA 1968, S. 79. 

" Vgl. Bockelmann und Henninger wie Anm. 42. 
44 Vgl. auch Rainer Kallmann, Rechtsprobleme bei der Organtransplantation, in: Zeit-

schrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ), 1969, S. 573. - Ob au[Jer der "aus-
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auf den rechtfertigenden Notstand scheidet hief aus, weil dieser-wie 
soeben erörtert- bei risikoreichen Operationen dâs Fehlen einer 
(mindestens) mutma/Slichen Einwilligung nicht zu überspielen vermag. 
Dieses unbedingte Beharren auf dem Erfordernis einer erklârten Ein-
vrilligung trâgt überdies-zusammen mit der medizinischen Indikation 
und mit der sogleich zu erörternden ârztlichen Aufklârungspflicht-
entscheidend dazu bei, da/S diese Neuland-Transplantationen nur im 

• Interesse des Patienten und nicht im blo/Sen Interesse der Wissenschaft 
vorgenommen werden45, mit anderen Worten: da/S sie nicht in den Be-
reich der Humanexperimente abgleiten. 

Damit zeichnet sich zugleich eine nur selteh beachtete Besonder-
heit ab: Neuland-Transplantationen, die nach den bisherigen Erfah-
rungen ausnahmslos und unvermeidlich sogleich zum Tode führen, 
verlieren auch durch eine ausdrücklich erklârte Einwilligung des Pa
tienten ihre Rechtswidrigkeit nicht. Denn einmal kann niemand rechts-
wirksam in seine Tötung einwilligen46, und zum anderen sind solche 
Implantationen-wie erörtert-ja mangels jedweder Erfolgschance auch 
niemals medizinisch indiziert, bis vveitere Forschungen eine bessere 
Prognose gestatten. 

IV. 
Die Wirksamkeit der von einem urteilsfâhigen Patienten47 er-

teilten Einwilligung hângt insbesondere48 davon ab, ob sie als A.us-
flu/S einer eigenen wahren inneren Willensbildung gelten kann49. Dies 
kann sie nur, wenn sie eine bewufite unâfreie Ausübung des Selbstbe-
stimmungstrechts zur'Gestattung des Rechtsgutseingriffs ist50, denn 
Einsicht in die Sachlage und Freiheit von Willensmângeln sind Voraus-
setzung dafür, da/S der Patient das Für und Wider des Eingriffs über-

drücklich" erklârten Einwilligung auch eine (sonst hinreichende) "konkludent" erklâr
te Einwilligung genügt, ist hier höchst fraglich; Vgl. dazu auch: BGHSt Band 17, S. 
359 ff (360). 

45 Vgl. dazu: K.H. Bauer in Der Chirurg 1967, S- 247; Hans Hinderling, Die Transplan-
tation von Organen als Reschtsproblem, in Schvveizerische Juristen-Zeitung, 1968, S. 
65 ff (68); Gerd Geilen, Rechtsfragen der Organtransplantation, bei: Honnecker (Hrs-
gbr.), Aspekte und Probleme der Organverpflanzung, 1973, S. 127 ff (131); Hans Jo-
achim Hirsch in LK (Anftı. 36), Vorbem. 66 vor § 51 StGB. 

" Vgl. dazu: RGSt Band 2, S. 442; BGHSt Band 4, S. 93. 
*' Öder seinen Sorgeberechtigten. 
** Zu anderen, hier nich interessierenden WirksamkeitsVoraussetzungen Vgl. Theodor 

Lenckner in Schönke-Schröder (Anm. 36), Vorbem. 35 ff u. 43 ff vor § 32 StGB. • 
49 Vgl. RGSt Band 41, S. 392 ff (396); BGH in JZ 1964, S. 323. 
50 Vgl. dazu: Theodor Lenckner in Schönke-Schröder (Anm. 36), Vorbem. 49 § 32 StGB. 
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haupt beuıteilen und abwâgen karnı51. Irrtümer des Patienten über 
Gegenstand und Tragweite seiner Einvvilligung sind daher nach der 
Rechtsprechung die wichtigste Ursache für eine Unwirksamkeit seiner 
Einwilligungserklârung. Daraus folgt zwingend die Notwendigkeit der 
Aufklarung des Patienten durch den Arzt. 

Diese ârztliche AufklârungspfJicht ist im Grundsatz unbestritten. 
Streitig ist zwischen der (sehr strengen) Judikatur und der (oftmals 
viel weitherzigeren) Literatür seit jeher nur das Ausma/3 dieser Auf
klârungspflicht52: für unsere Zwecke ist es auch hier allein sinnvoll, 
den Standpunkt der Rechtsprechung zugrunde zu leğen. Aber selbst 
auf dieser Basis ist eine weitere Einschrânkung meines Vortrags gebo-
ten: Die ârztliche Aufklârungspflicht ist ein Problem jedes ârztlichen 
Eingriffs; vieles aus der unübersehbaren Kasuistik ist für unser Thema 
ohne Interesse; und manche sogar von der Rechtsprechung anerkannte 
Einschrânkungen der Aufklârungspflicht kommen wegen der Beson-
derheiten der Organimplantationen nicht zur Wirkung. Ich will daher 
•anders als bisher verfahren und — un ter Verzicht auf eine wenig nützliche 
allgemeine Einführung-sogleich die Rechtsgrundsâtze für die Auf
klârungspflicht bei Organimplantationen sehildern. 

1. Der Arzt hat den Patienten zunâchst über den bei ihm diagnos-
tizierten Ks&nkhdtsbefund zu unterrichten; denn der Patient kann 
eine "wirklich autonome" Entscheidung nur fâllen, wenn er den Ope-
rationsanla/? kennt53. Für den bekannten Streit, ob und in vvelehen 
Fâllen (sonst) ein Verschweigen pder doch ein sehonendes Bemânteln 
der Diagnose statthaft ist54, bleibt hier kein Raum; denn nur eine 
wahrheitsgemâ/te Information über Art und Ernst des Leidens vermag 
den Grund verstândlich zu maehen, weshalb das eigene Organ des Pati
enten exstirpiert und ein fremdes Organ implantiert vverden soll, und 
damit Fehlbeurteilungen der Lage durch den Patienten zu verhindern. 
51 Vgl. die Nachweise in Anm. 49; ferner : RGSt Band 70, S. 107 f; BGHSt Band 4, S. 

88 ff (90), u. Band 16, S. 309 ff (310); BGH in NJW 1956, S. 1106 ff (1107); Theodor 
Lenckner in Schönke-Schröder, (Anm. 36), Vorbem, 50 ff Vor § 32 StGB u. Rand-
Nr. 15-16 zu § 223 StGB. 

" Vergleiche zur ârztlichen Aufklârungspflicht allgemein: Eberhard Schmidt bei Pon-
sold (Anm. 4), S. 37 ff; Kari Engisch bei Stich-Bauer (Anm. 4), S. 1526 ff; Gerd Geilen, 
Einwilligung und Ârztliche Aufklârungspflicht, 1963; Hans Joachim Hirsch in LK 
(Anm. 36), Rand-Nr. 14 ff zu § 226 a StGB; Theodor Lenckner in Schönke-Schröder 
(Anm. 36), Rand-Nr. 16 ff zu § 223 StGB. -Vgl. aber auch neuerdings die allgemein 
bedeutsamen Rechtsgrundsâtze in § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die freiwillige Kast-
ration und andere Behandlungsmethoden vom 15. August 1969-Bundesgesetzblatt 
1969, Teil I, S. 1143 ff-;. 

" Vgl. RGSt Band 66, S. 181 ff (182); BGHSt Band 11, S. 111 ff (115); wie hier: Paul 
'Bockelmann (Anm. 4)., S. 60. 

M Vgl. dazu: Hans Joachim Hirsch in LK (Anm. 36), Rand-Nr. 16-17 zu § 226 a StGB. 

iml ı, , ı»«.H . M • 'Ml-ıımı*' ^ - *#*M< imıifniHiıi*»»*»**»1""^1 •» *''»' »»«•**!W»w* I' 
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Der Arzt hat den Patienten nâmlich weiterhin über die Art des 
geplanten Eingriffs und über dessen Folgen aufzuklâren; dazu gehört 
-unter Verzicht auf aile Einzelheiten -namentlich folgendes55: Der 
Patient mu/? erfahren, da/? es sich bei der vorgeschlagenen Operation um 
eine Organtransplantation-und zwar um welche - handelt. Es mu/? 
ihîn erklârt werden., da/? und warum andere Therapien ausscheiden 
öder nur eine geringere Ghance bieten; denn sonst karnı der ultima-
ratio-Charakter der Transplantation gar nicht deutlich gemacht wer-
den. Der Patient mu/S weiter über die für seine Urteilsbildung wich-
tigen "Gegengründe" informiert werden; das sind einmal die allge-
meinen Risiken der gro/?en Operation selbst, insbesondere ihre Sterb-
lichkeitsrate56; es sind ferner die spezifisehen Risiken der betreffen
den Transplantationsart, wozu vor allem die immunbiologischen Ge-
fahren gehören57; und es sind schlie/îlich die-physisch und psychisch 
oft bedrückenden-Folgen und Nebenwirkungen einer geglückten Im-
plantation58. 

Das alles klingt schhmmer, als es ist: in den meisten Fâllen wird 
der Patient, für den eine Organimplantation in Aussicht genommen 
wird, sein Leiden und dessen Lebensgefâhrlichkeit seit langem kennen. 
Dann ist die Aufklârung über den Befund gegenstandslos und dann 
trifft die Erörterung des Eingriffs, seiner Risiken und seiner Nebenfol-
gen den mit seinem Schicksal vertrauten Patienten kaum je so schock-
haft, wie etwa die unvermutete Eröffnung einer Krebsdiagnose59. Aber 
auch abgesehen hiervon verlangtdie Rechtsprechung ja kein "Kollos-
salgemâlde" aller nur erdenklichen Risiken und Folgen60: Die Auf-
klârungspflicht betrifft nicht solche Folgen, denen jederzeit wirksam 
begegnetwerdenkann,wie etwa Blutungen wâhrend einer Operation; 
auch nicht die Folgen, von denen allgemein bekannt ist, da,/? sie mit 
jedem operativen Eingriff verbunden sein köımen, wie etwa eine Em-
bolie; und auch nicht atypische öder seltene Folgen, die schon den Cha-
rakter unberechenbarer Zufâlligkeiten haben. Gegenstand der Aufklâ-
rungspflicht sind nur die wesentlichen und hâufigeren (typischen) Ri
siken. Und auch bei diesen braucht die Aufklârung nur in für Laien 
verstândlicher Form zu geschehen. 
55 Vgl. dazu eingehend: Hans Joachim Hirsch in LK (Anm. 36), Rand-Nr. 18 ff zu § 

226 a StGB; femer die Rechtsgrundsâtze in§ 3 Abs. 1 KastrG (Anm. 52). 
" Vgl. BGHSt Band 12, S. 379 ff (383). 
" Vgl. Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 98; Eckhart von Bubnoff m GA 1968, S. 78; Gün-

ter Brenner (Anm. 42), S. 134. 
58 Vgl. K.H. Bauer in Der Ghirurg. 1967, S. 250; Eckhart vonBubnoffm GA 1968, S. 78. 
*• Vgl. dazu auch: Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 98. 
60 Vgl. zum folgenden statt Vieler: Hans Joachim Hirsch in LK (Anm. 36), Rand-Nr. 

19 zu § 226a StGB; Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 59 ff. 
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2 . Für weitere Einschrânkungen der Aufklârungspflicht ist je-
doch bei Organimplantationen -im Gegensatz zu manchen anderen 
Operationen -kein Raum: 

Das gilt schon für die landlâufige These, da/3 es einer Aufklârung 
des Patienten nicht bedürfe, wenn dieser darauf verzichte61. in der 
Rechtslehre ist schon seit langem auf die dogmatische Absurditât dieser 
"Verzichtstheorie" hingewiesen worden62. Denn wenn-wie die stândige 
Rechtsprecbung betont - zur Rechtfertigung eines ârztlichen Eingriffs 
die Einwilligung des Patienten nötig ist und \venn diese Eimvilligung zu 
ibrer Wirksaınkeit der Einsicht des Patienten in die Sachlage und damit 
der Aufklârung durch den Arzt bedarf, dann ist unverstândlich, vvie 
eine ohne Aufklârung uıjd folglich ohne Einsicht in Gegenstand und 
Tragweite eıklârte Einwilligung wirksam sein könnte. Anders aus-
gedrückt: Von einer bewu(3ten und freien Ausübung des Sdbstbestim-
mungsrechts kann bei "blindem Vertrauen" eines Patienten, der nicht 
wei/3, worum es gelıt und vvas auf dem Spiele steht, jedenfalls im Rechts-
sinne nicht die Rede sein. Man mag sich bei kleinen, alltâglichen ope-
rativen Eingriffen mit juristischen Kunstgriffen um diese Einsicht 
drücken; bei riskanten Operationen, insbesondere be* den mit-zum 
gro/ten Teil betrâchtlichem-Todesrisiko behafteten Organtransflanta-
tioneh halte ich dies für ausgeschlossen. Angesichts der unberstrittenen 
besonderen Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts im Transplan-
tationsbereich", kann der Schlu/? nur dahin gehen: eine Einwilligung 
ist hier lediglich dann wirksam, wenn sie auf erfolgter gehöriger Auf
klârung beruht64. Es ist gewi/S kein Zufall, da/3 die Literatür die seltsame 
Rechtsfigur des Aufklârungsverzichts bei der Erörterung von Trans-
plantationen totschweigt. 

Auch ein anderer, bei sonstigen Operationen oft bemühter Grund-
satz kann hier nicht gelten: die These nâmlich, je dringender die Ope-
ration indiziert sei, desto geringere Anforderungen seien an die Auf
klârungspflicht zu stellen65; und bei lebensbedrohlicher Lage brauche 
der Arzt mit der Einvvilligung überhaupt nicht "viel Umstânde" zu 

Vgl. dazu: Hans Joachim Hirsch in LK (Anm. 36), Rand-Nr. 14 a. E. zu § 226a 
StGB, mit Nachweisen. 
Vg). zum folgenden Gerd Geilen (Amn. 52), S. 24 ff. 
Vgl. besonders: Eckhart von Bubnoff m GA 1968, S. 78 . 
Ebenso: Günter Brenner (Anm. 42), S. 134; vgl. auch: K.H. Bauer in Der Chirurg 
1967, S. 250; Kari Engisch in Der Chirurg 1967, S. 255. 
Vgl. dazu: Theodor Lenckner in Schönke-Schröder (Anm. 36), Rand-Nr. 16 zu § 
223 StGB; Hans Joachim Hirsch in LK (Anm. 36). Rand-Nr. 14 zu § 226a StGB; 
Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 59. 
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machen66. Diese Rechtsansicht ist schon in sich fragwürdig, weil sie 
in "Eilfâllen" das angebliche Fundament füı die Wirksamkeit der Ein-
willigung -eben die Aufklârung -bis auf im Grunde unzulângliche Ru-
dimente reduziert, oblgeich die Aufklârung als Wirksamkeitsvoraus-
setzung der Einvyilligung und die Eilbedürftigkeit der Operation nicht 
in einem Verhâltnis der begrifflichen Âustauschbarkeit zueınander 
stehen. Indessen mag dies hier auf sich beruhen. Denn einmal bricht 
die Notvvendigkeit einer Implantation von Organen kaum je unvermu-
tet "über Nacht' herein; und zum anderen bedürfen Imp'lantationen 
in aller Regel auch einer-oft zeitraubenden-medizinischen Vorberei-
tung beim Transplantatempfânger. Somit ist Zeit dafür vorhanden, 
da/5 ein anderer anerkannter Rechtsgrundsatz seine unabdingbare 
Funktion behâlt: der Grundsatz nâmlich, da/5 die Genauigkeit der 
Aufklârung entscheidend vom Grade der Gef&hrlichkeit des Eingriffs 
abhângt,' sich also mit zunehmendem Risiko steigert67. Angesichts des 
scqon mehrfach erwâhnten-wenn auch abgestuften - Todesrisikos der 
Organeinpflanzungen ist es folglich richtig, wenn die Literatür hier eine 
unverkürzte Aufklârung als Voraussetzung einer gültigen Einvvilligung 
verlangt68. 

Unser Recht kennt schlie/Slich noch eine dritte, hier ervvâhnens-
werte Einschrânkung der Aufklârungspflicht: Eine Teilaufklârung soll 
genügen, wenn eine Vollaufklârung den Patienten so schvver belasten 
würde, da/5 der Behandlungserfolg voraussichtlich erheblich beein-
trâchtigt würdew. Indessen ist dieser Grundsatz aus einem doppelten 
Grunde auf die Faile der Organimplântation nicht übertragbar: Zum 
einen ist der prâsumtive Transplantatempfânger ja-wie soeben erör-
tert-in aller Regel seit langem mit seinem Leiden und mit dessen Ge-
fâhrlichkeit vertraut, so da/5 ihn eine volle ârztliche Aufklârung nicht 
mehr "vernichtend" trifft. Uznd zum anderen trâgt nach geltendem 
Recbt die Eimvilligung nur soweit wie die Teilaufklârung reicht, \yâh-
rend im übrigen auf die Rechtsfigur der mutma/51ichen Einwilügung zu-
rückgegriffen werden mu/570; bei Organimplantationen kann aber 
-wie ich früher dargetah habe-niemals vermutet werden, da/5 der Pati-
ent einwilligen würde, wenn er gefragt werden könnte. Freilich wollen 
66 Vgl. BGHSt Band 12, S. 379 ff (382). 
67 Vgl. Hans Joachim Hirsch wie Anm. 65, 
68 .Vgl. Anm. 64. -Auch sonst verlangt die Literatür (mit Recht) bei neuartigen Behand-

lungsmethoden eine besfonders çingenende Aufklârung über die Risiken; vgl. dazu: 
Hans Joachim Hirsch in LK (Anm. 36), Rand-Nr. 19 a. E. zu § 226 a StGB, mit Nach-
weisen. 

69 Vgl. dazu Hans. Joachim Hirsch in LK (Anm. 36), Rand-Nr. 27 zu § 226 a StGB, mit 
Nachweisen. 

70 Vgl. Anm. 69. 
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die Reformvorschlâge sich in den Fâllen der blo/?en Teilaufklârung bei 
gefahrbedingter Eile dâmit begnügen, da/î -statt einer (positiv) zu 
vermutenden Zustimmung -lediglich (negativ) anzunehmen sei, da/3 
der Patient seine Einwilligımg nicht verweigern vvürde71. Dabei handelt 
es sich indessen um eine auch verfassungsrechtlich fragwürdige72 

Beschneidung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten, die-enteg-
gen vereinzelten Stimmen in der Literatür - kainesfalls auf das gelten-
de Recht übertragen werden sollte. Bei Organimplantationen hâtte 
dies im geltenden Recht auch die groteske Folge, da/3 man sich mit 
einem minus gegenüber der-ihrerseits ja nicht einmal tragfâhigen-mut-
ma/Slichen Einwiîligung begnügen würde. Ich pflichte daher der War-
nung eines unserer bedeutendsten Strafrechtslehrer bei, da/3 man sich 
hüten solle, für Organtransplantationen Kapital aus den Klauseln der 
Reformvorschlâge zu sehlagen und da/S man hier eher zu einer stren-
gen Interpretation neigen müsse73. 

Das Fazit lautet also. keine Organimplantation ohne ausdrück-
liche Einwilligung und keine gültige Einwilligung ohne volle Aufklâ-
rung. 

3 • Doch bleiben noch zwei Sonderfragen der Aufklârungspflicht 
zu erwâhnen, die zugleich zum nâchsten Kapitel überleiten, das vom 
Transplantatspender handeln wird: 

in der juristisehen Literatür wird zumeist angenommen da/? der 
Arzt den Patienten auch über die Grö/te des Risikos unterrichten müsse, 
das der (lebende) Spender mit der Hingabe eines (für ihn nicht lebens-
notwendigen) Organs-etwa einer Niere-auf sich nehme74. Dagegen ist 
eingewandt vvorden, die Wirksamkeit der Einwilligung des Patienten 
könne hiervon nicht abhângen; denn es sei ausgeschlossen, den Arzt 
wegen Körperverletzung am Empfanger zu bestrafen, wenn er diesen 
nicht genügend über das Risiko des Spenders aufgeklârt habe75. Dies 
ist indessen eine kurzschlüssige' Argumentation, bei der verkannt wird, 
da/3 die Organtransplantation aus der -bei anderen Operationen feh-
lenden -Beteiligung zweier Menschen auch ihre reehtliche Besonder-
heit erfâbrt. So nehmen ja auch dieselben Kritiker umgekehrt ganz 
unbefangen und völlig richtig an, da/S der Transplantatspe«fifer über 
71 Vgl. § 162 Abs. 3 Nr. 4 des StGB-Entwurfs 1962 (Anm. 36). 
72 Vgl. Anm. 38. 
" Vgl. Kari Engisch (Anm. 42), in Der Chirurg 1967, S. 255. 
74 So:-Karl Engisch wie Anm. 73; Eckhart von Bubnoff, in GA1968, S. 78-79; Gernot 

Korthals, Strafrechtliche Probleme der Organtransplantation, 1969, S. 51; wohl auch: 
Max Kohlhaas, Rechtsfragen zur Transplantation von Körperorganen, in NJW 1967, 
S. 1490. 

5 Vgl. Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 99; Michael-Peter Henninger (Anm. 42). S. 141. 
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die Erfolgs aussichten beim Empf&nger aufzuklâren sei76. Greift also 
der geschilderte Einwand nicht durch, so ist folgendes entseheidend: 
Ebenso wie bei der Entscheidung des Arztes über die medizinische 
Indikation auch standesethische Gesichtspunkte eine - unter Umstân-
den ganz beherrschende -Rolle spielen, darf man dem Patienten für 
die in Einskht und Freiheit zu treffende Entschlie/hmg über Erteilung 
öder Verweigerung seiner Einwilligung nicht den Mafistab des Gewissens 
verweigern. Die Frage, ob er das Opfer des Spenders annehmen sol], 
ist aber in hohem Ma/9e eine Gewisseıısfrage; das Gewissen vermag 
jedoch hier ohne Kenntnis der Risiken des Spenders nicht zu sprechen, 

Nun sollte auch kein Streit mehr darüber bestehen, da/9 der Arzt 
den Patienten darüber aufzuklâren hat, ob* das Transplantat-statt von 
einem lebenden Spender- von einem Frischverstorbenen öder aus einer 
Organbank stammt77. Denn auch dieset Umstânde vermögen die Ge-
vvissensentscheidung -etwa aus religiösen Gründen-zu beeinfhissen. 

Es ist, so scheint mir, nicht das Umvichtigste an unserem Trans-
plantationsthema, da/9 sich hier allenthalben-auf der Seite des Arztes 
und auf der Seite des Patienten-eine enge Verknüpfung der Ma^stâbe 
des Rechts und des Gewissens offenbart. 

B. 

Wenden wir uns nun den Rechtsfragen zu, die sich mit dem Blick 
auf einen lebenden Organspender ergeben. Angesichts der eingehenden 
Rechtsausführungen, die ich im vorangegangenen Kapitel zur Implan-
tation von Organen gemacht habe, genügt es jetzt, die rechtlichen 
Unterschiede bei der Explantation von Organen aufzuzâhlen. 

Der Eingriff am Spender erfolgt in fremden Interesse. Dadurch 
unterscheidet er sich vom Eingriff beim Empfânger, der durch die Ten-
denz zur Heilung des Patienten geprâgt ist. Aus diesem Grunde ist 
es auch in der Rechtslehre unbestritten, da/9 der Eingriff beim Spender 
den Tatbestand der Körperverletzung ertüllt und daher eines Rechtfer-
tigungsgründens bedarf78. Dafür kann es -anders als im Empfângerfall 
-nicht auf eine "medizinische Indikation" ankommen, denn eine solche 
ist dem Eingriff am gesunden Spender wesensfremd. Zwar mu/9 auch 
die Transplantatentnahme "lege artis" erfolgen; doch will ich diese Fra-

76 Vgl. Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 103; Michael-Peter Hentiinger (Anm. 42), S. 104. 
77 So: Kari Engisch in Der Chirurg 1967, S. 255; Eckhart von Bubnoffm GA 1968, S. 79. 
78 Vgl. Eberhard Schmidt bei Ponsold (Anm. 4), S. 44-45; Kari Engisch bei Stich-Bauer 

(Anm. 4), S. 1550 ff; Kari Engisch in Der Chirurg 1967, S. 253; Paul Bockelmann (Anm. 
4), S. 103; Eckhart von Bubnoff m GA 1968, S, 66. 
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ge auch hier beiseitelassen. Die speziellen Probleme liegen nâmlich 
in zwei anderen Voraussetzungen für die Rechtfertigung einer Organ-
explantation: 

1 • Für die Einwüligung gelten bedeutsame Besonderheiten. 

2 . Der Eingriff darf nicht trotz der Einwilligung gegen die guten 
Sitten verstOjSen (§ 226 a StGB). 

I . 

Der Eingriff beim Spender bedarf zu seiner Rechtfertigung eben-
falls einer vorher erklârten wirksamen Einwilligung (§ 226 a StGB). 

1 . Diese Einwilligung kann hier jedoch-anders als auf der Emp-
fângerseite-wwr vom Spender selbst und folglich nur von einem eimvil-
ligungsfâhigen Spender erteilt werden; die Sorgeberechtigten scheiden 
dafür aus79. Das hat folgende Gründe: Bei der Organentnahme geht 
es um die Leistung eines Opfers zugunsten eines Dritten; der Eingriff 
hat für den Spender nur Nachteile. Die Sorgeberechtigten-seien es 
die Eltern eines Jugendlichen, der Vormund eines Geisteskranken odeı 
der Pfleger eines gebrechlichen Ervvachsenen -haben aber ausschlie/3-
lich die Interessen ihres Schützlings zu wahren; eine Zustinımung zu 
einer stets mit Risiken verbundenen Transplantatentnahme wâre da-
her ein Mi/îbrauch des Sorgerechts, der die Einvvilligung unwirksam 
machen würde80. 

2 . Die fehlende ausdrückliche Einwilligung des Spenders selbst 
kann auch in Notfâllen niemals durch einen anderen Rechtfertigungs-
grund ersetzt werden; das ist hier-im Gegensatz zur Empfângerseite-
heute unstreitig: 

Wâhlt man nâmlich für ein solches Notrecht die Rechtsfigur der 
mutmafilichen Eimvüligung, so fehlt es offenkundig an deren früher 
geschilderten Voraussetzungen: Die mutma/?liche Einvvilligung kann 
nur solche Eingriffe rechtfertigen, die dem eigenen Gesundheitsinteres-
se des Betroffenen dienen81; denn ihr Zweck ist-wie erörtert - aus-
schlie^lich, die fehlende "echte" Einvvilligung eines in Lebens-oder 
Gesundheitsgefahr schwebenden Patienten zu ersetzen, bei dem eine 
eilige rettende Operation vorgenommen werden soll; auf die Trans-

°3 Ebenso: Kari Engisch in Der Chirurg 1967, S. 253; Max Kohlhaas in NJW 1967, S. 
1490; Paul Bocfe/marOT (Anm. 4), S. 104; Eckhart von Bubnoffm GA 1968, S. 68-69; 
Günter Brenner (Anm. 42), S. 129; Gerd Geikn (Anm. 45), S. 149; Michael-Peter 
Henninger (Anm. 42), S. 110-111. 

M Vgl. die Nachvveise in Anm. 79. 
61 So Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 121. 
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plantatentnahme beim Spender tıifft dies alles nicht zu. Sodann lâ/ft 
sich niemals "vermuten", da/S der (itwa bewu#tlose) Spender mit einer 
Organentnahme einverstanden sein vvürde82, denn ihn erwarten nur 
Risiken; înfolgedessen kann die "Vermutung" nur umgekehrt dahin 
gehen, da/î auch ein "verstândiger" und "vernünftiger" Mensch-selbst 
ein naher Verwandter des Patienten-nur in nicht vorausberechenbar-
en Ausnahmefâllen in eine Organenthnahme einwilligen würde. Der 
Rückgriff auf eine "mutma/?liche" Einwilligung des Spenders ist also 
schlechthin unzulâssig. 

Wâhlt man statt dessen die Rechtsfigur des rechtfertigenden Not-
stands, so kommt zu den schon auf der Empfângerseite erörterten Ab-
lehnungsgründen hier beim Spender noch ein weiteres rechtliches,Hin-
dernjs hinzu: Nach heute mit Recht herrschender Ansicht erlaubt 
der beim rechtfertigenden Notstand anzustellende Wertvergleich es 
schon im Hinblick auf die Menschenwürde nicht, einen anderen-über. 
seine Freiheitsrechte und seine verantwortliche sittliche Entscheidung 
hinvveg - zu zvvingen, semen Körper als blo/tes Mittel zur Erreichung 
eines - wenn auch wünschenswerten- Zweckes verwenden zu lâssen". 
im übrigeıv wâre ein solcher nichtkoîisentierter Eingriff in âk, utıan-
tastbaren Freiheitsrechte des Betroffenen auch kein "angemessenes" 
Mittel zur Gefahrabwendung mehr (§ 34 Satz 2 n.F. StGB)84. Das gilt 
uneingeschrânkt auch zwischen nahen Verwandten, und zwar selbst 
dann, wenn ihre Transplantatspende die einzige Rettungschance für 
den Patienten wâre; denn auch dann, wenn diese Verwandten-wie et-
wa die Eltern gegenüber ihrem Kinde-eine Schutz- und Beistands-
pflicht ( = sogenannte Garantenpflicht) haben, lâge die erzvmngene 
Organentnahme jenseits der zumutbaren Opfergrenze; die Garanten
pflicht ist keine Pflicht zur Selbstschâdigung85. Eine nichtkonsentierte 
-insbesondere zwangsweise - Transplantatentnahme ist also schlecht
hin unzulâssig86. 

; t 
82 Vgl. dazu: Eckhart von Bubnoffm GA 1968, S. 69; Gernot Korthah (Anm. 74), S. 

88-89; Günter Brenner (Anm. 42), S. 130; Michael-Peter Henninger (Anm. 42), S. 
112; Gerd Geilen (Anm. 45), S. 134 u. 144. 

83 Vgl. Bundestagsdrucksache İV/ 650, S. 160; Hans Lüttger, Neue Probleme um den 
Todesbegriff im Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland, in Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi 1971, S. 279 ff (291); zahlreiche weitere Nachvveise bei: 
Hans Lüttger, Der Tod und das Strafrecht, in JR 1971, S. 309 ff (314). 

84 Vgl. Eduard Dreher (Anm. 6), Rand-Nr. 16 zu § 34 StGB. 
85 Vgl. dazu: Paul Bockelmann (Aiım. 4), S. 121-122; 

Gernot Korthah (Anm. 74), S. 87-88; Michael-Peter Henninger (Anm. 42), S. 121. 
86 Ebenso: Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 103; Gernot Korthah wie Anm. 85; Michael-

Peter Henninger (Anm. 42), S. 120; Gerd Geilen (Anm. 45), S. 134 u. 144 ff. -Das gilt 
auch für den seltsamen Fail, da[5 der Spender den Empfânger auf strafbare Weise 
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Allein denkbarer Rechtfertigungsgrand für eine Organexplanta-
tion ist mitilin die von einem einwi]ligungsfahigen Spender selbst 
ausdrücklich erklârte Einwilligung. Damit scheiden aile Personen als 
Spender aus, die entweder einvvilligungsunfâhig sind öder die eine sol-
che Einvvilligung nicht geben. 

3 . Zu einer \virksamen Einwilligung gehört - wie ich früher er-
wâhnt habe-eine EntschlieBung in völliger Freiheit des Willens. Zwang, 
Drohung und andere die Freiwilligkeit auschlieBenden Willensmân-
gel machen die Einwilligung mithin unwirksam87. Dabei sind an die 
Freiwilligkeit hier strenge Anforderungen zu stellen88. Deshalb ist 
nach herrschender Meinung eine Einvvilligung unwirksam, die ein Spen
der auf Grund von Pressionen seiner Familie erteilt öder die ein 
Strafgefangener aus Furcht vor Nachteilen im StrafVollzug abgibt89. 

4 • Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt auch beim Spender 
Einsicht in die Sachlage und folglich eine ârztliche Aufklârung über 
die Risiken voraus. Da es beim Spender jedoch nicht um dessen Ret-
tung aus Lebens- öder Gesundheitsgefahr, sondern um die Auferle-
gung eines Opfers geht, muB die ârztliche Aufklârung hier unstreitig 
weitaus umfassender sein90: Sie muB das Operationsrisiko und das 
Risiko postoperativer Störungen umfassen, so etwa im Faile einer 
Nierentransplantation die Gefahren der Einnierigkeit bei Unfall öder 
Krankheit. Dabei beschrânkt sich die Aufklârungspflicht nicht-wie 
beim Empfânger - auf die wesentlichen und typischen Risiken; sie 
muB vielmehr aile - auch entfernte - Gefahren einschlieBen. Damit der 
Spender den Nutzen seines Opfers gegen dessen Risiken abwâgen kann, 
muB der Arzt ihn auch über die mutmaBlichen Erfolgschancen einer 
Implantation beim Empfânger aufklâren; auch hier vvirkt sich also 
die in der Beteiligung zweier Menschen üegende Besonderheit der Or-
gantransplantation aus. Dies alles ist unstreitig ;dochmag im AnschluB 

vorsâtzlich verletzt hat und nun den von ihm angerichteten Schaden durch seine Or-
ganspende wiedergutmachen soll (vgl. dazu: Kari Engisch in Der Chirurg 1967, S. 
254); derin ein Zwang zu solcher "körperlicher Naturalrestitution" ist dem deutschen 
Recht fremd. 

•' Vgl. RGSt Band 41, S. 392 ff (396); BGH in JZ 1964, S. 323. 
88 Vgl. Ernst Heinitz, Rechtliche Fragen der Organtransplantation, 1970, S. 29. 
89 Vgl. dazu: Max Kohlhaas in NJW 1967, S. 1490; Eckhart von Bubnoff in GA 1968, 

S. 67; Gernot Korthals (Anm. 74), S. 78; Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 104, 122; 
Gİinter Brenner (Anm. 42), S. 129; Michael-Peter Henninger (Anm. 42), S. 106; Gerd 
Geilen (Anm. 45), S. 150. 

90 Vgl. dazu und zum folgenden: Max Kohlhaas wie Anm. 89; Eckart von Bubnoff v/ie 
Anm. 89; Gernot Korthals (Anm. 74), S. 76 ff; Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 103; 
Ernst Heinitz (Anm. 88), S. 29; Günter Brenner (Anm. 42), S. 128; Michael-Peter 
Henninger (Anm. 42), S. 102 ff; Gerd Geilen (Anm. 45), S. 147 ff. 
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an meine Ausführungen zur Aufklârung des Empfângers hier noch 
folgendens angefügt werden: Ein Verzicht auf eine Aufklârung über 
dis Risiken der Transplantatentnahme ist beim Şpender erst recht un-
beachtlich. Die etwaige Dringlichkeit der Transplantation ândert nichts 
an der Pflicbt zu umfassendeı Aufklârung des Spenders. Dap eine volle 
Aufklârung den Spender seelisch und vielleicht auch körperlich 
schwer belastet, entbindet nicht von der Pflicbt zu "ungeschminkter" 
Wahrhaftigkeit. Die "fromme Lüge" mag ihren Platz am Sterbebett 
haben; der Spender muji die ganze Wahıheit kennen, wenn seine Ein-
vvilligung eine Z>evra(3te Ausübung des Selbstbestimmungsrechts sein soll. 

5 . Die von einem einwilligugsfâhigen Spender in voller Ein-
sicht und Willensfreiheit erteilte Einvvilligung ist nicht deshalb un-
mrksam, weil ihre Motive sittenwidrig sind; so etwa, wenn der Spender 
eine unangemessen hohe Vergütung erzielen will öder wenn er sich 
durch den mit der Organentnahme verbundenen lângeren Kranken-
hausaufenthalt einer bestehenden Untethaltspflicht entziehen will91. 
Denn die Einwilligung ist - wie früher erörtert - eine eigenstândige 
Rechtsfigur des Strafrechts, auf welche die zivilrechtlichen Vorschriften 
über die Nichtigkeit rechtsgeschâftlicher Willenserklârungen wegen 
Sittenwidirigkeit (§138 BGB) keine Anvvendung finden92. Wir tbrauchen 
uns also um derart seltsame Motive nicht weiter zu kümmern. 

6. Doch bleibt eine andere, wichtige Schranke: Niemand karnı 
rechtsvvirksam in seine Tötung einwilligen93. Unser Recht reagiert 
zwar auf einen Se/faftnordversuch nicht mit einer Bestrafung des er-
folglosen Selbstmörders; es macht aber deutlich, daŞ es niemand er-
laubt ist, die Verfügung über das eigene Leben einem anderen zu über-
tragen94. Denn nach § 216 StGB ist sogar die auf "ausdrückliches und 
ernstliches Verlangen"hin eıfolgende Tötung strafbar. Das hat Fol-
gen für unser Thema: Als Gegenstand einer Transplantatspende kom-
men nur nicht lebenswichtige Gewebe und paarige Organe in Betracht95; 
den Spender eines ««paarigen Organs berauben, hiepeja, ihn töten96. 

91 Vgl. dazu: Eckart von Bubnoffm GA 1968, S. 67; Gemot Korthals (Anm. 74), S. 69; 
Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 73.. 

92 Vgl. RGSt Band 74, S. 95; BGHSt Band 4, S. 91; Ulrich Berz, Die Bedeutung der Sit-
tenwidrigkeit für die rechtfertigende Einwilligung, in GA 1969, S. 145 ff, mit Nach-
weisen. 

93 Vgl. RGSt Band 2, S. 442 ff; BGHSt Band 4, S. 93; Entscheidungen des Bayerischen 
Obersten Landesgerichts in Strafsachen (BayObLGSt) 1957, S. 75 ff. 

94 Vgl. dazu: Günter Dürig (Anm. 38), Rand-Nr. 12 zu Art. 2 Abs. 2 GG. 
" Vgl. Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 103; Gerd Geilen (Anm. 45), S. 138. 
96 So Paul Bockelmann wie Anm. 95. 
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Die Romanfigur der ihr Herz für das geliebte Kind opferaden Mutter 
hat mir der medizinisch-juristischen Realitât nichts zu tun. 

II 

Aus§ 226 a StGB ergibt sich, da(3 auch eine mit Einwilligung 
des Betroffenen vorgenommene Körperverletzung gleichwohl rechts-
widrig bleibt, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sit
ten verstö$t. Es geht jetzt also um die Frage einer etwaigen Sittenwid-
rigkeit des Eingriffs, nicht um die soeben erörterte Frage nach der 
Sittenwidrigkeit der Einwilligung97. Dieses Problem taucht auf der 
Empfângerseite kaum je auf, denn eine - in den geschilderten engen 
Grenzen - medizinisch indizierte sowie mit gültiger EinwilHgung und 
nach den Regeln der ârztlichen Kunst ausgeführte Implantation ver-
stö(3t unstreitig nicht gegen die guten Sitten98. Wohl aber stellt sich die
ses Problem bei der Explantation; und hier wirkt sich auch ein bedeut-
samer Wandel'in der Auslegung dieser Schranke für die rechtfertigen-
de Wirkung einer Einwilligung aus. Ich kann dies nur unter Verzicht 
auf rechtstheoretische Einzelheiten in seiner unmittelbaren Auswir-
kung auf die Organ entnahme aufzeigen. 

1 . Nach noch heute herrsehender und früher sogar unbestrittener 
Ansicht liegt ein VerstoS gegen die guten Sitten nur vor, wenn die Tat 
gegen das "Anstandsgefühl aller billig und gereeht Denkenden" ver-
stöpt". Soweit man sich überthaupt um eine Ausfüllung dieser unprâ-
zisen Formel bemühte, stellte man zumeist darauf ab, ob die Tat nach 
den Umstânden, insbesondere im Hinblick auf die Beweggründe und 
die Ziele des Handelnden und des Verletzten sowie die angewandten 
Mittel und den Umfang der Verletzung venverflich sei; damit waren 
freilich auch nur Gesichtspunkte für die richterliche Bewertung des 
"sozialethischen Unwerturteils aller billig und gereeht Denkenden" 
umsehrieben100. Auf der Basis soleher Formeln verlor die Schranke 
der Sittenwidrigkeit des Eingriffs viel von ihrer Bedeutung101; das zeigt 

" Vgl. zu dieser Unterscheidung: RGSt Band 74, S. 95; BGHSt Band 4, S. 91. 
" Vgl. dazu allgemein:' BGHSt Band 19, S. 201 ff (203); Walter Stree in Schönke-Schrö-

der (Anm. 36), Rand-Nr. 16 zu § 226 a StGB; Paul Bockelmann (Anm. 4), S. 52. 
*• Vgl. BGHSt Band 4, S. 32 u. 91.-Die Schvvierigkeiten dieser Formel vverden beispiel-

haft daran deutlich, dap-ausgereehnet in einer pluralistischen Gesellschaft-die "Skrupel 
einer Minderheit" irrelevant sein sollen (so Paul Bockelmann, Anm. 4, S. 97-98). 

100 Vgl. § 152 des Entvvurtfs eines StGB 1962-Bundestags-Drucksache İV/650-mit 
Begründung S. 286 ff; Eduard Dreher (Anm. 6), Rand-Nr. 9 zu § 226 a StGB. - Zum 
Streit um diese Formel vgl. besonders: Hans Joachim Hirsch in LK (Anm. 36), Rand-
Nr. 7 zu § 226 a StGB; Walter Stree in Schönke-Schröder (Anm. 36), Rand-Nr. 6 
zu § 226 a StGB. 

101 Vgl. dazu allgemein: Ulrich Berz wie Anm. 92. 
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sich besonders deutlich bei der Organentnahme: Dap nâmlich die 
Beweggründe und Ziele des Arztes sowie die von ihm angewandten 
Mittel kein sittliches öder sozialethisches Unvverturteil verdienen, wenn 
die Organentnahme zur Rettung eines Schwerkranken, mit wirksamer 
Einwilligung des Spenders und lege artis erfolgt, liegt auf der Hand. 
Und sollten wirklich einmal die Motive und Ziele des Spenders-me 
früher geschildert - anstöBig sein, so bleibt dies in der Gesamtvvertung 
aller Krieterien von untergeordneter Bedeutung102. DaB todbringende 
Entnahmen lebenswichtiger Organe unzulâssig sind, ergab sich schon 
aus der Unmöglichkeit einer vvirksamen Einwilligung des Spenders in 
seine Tötung. Schranken ergeben sich aus unserer Formel erst im Hin-
blick auf Art und Umfang der Verletzungen, die dem Spender drohen: 
schwere Verstümmelungen, bleibende schwere Entstellungen und 
schwere Gesundheitsschâden würden in der Gesamtwertung durchaus 
einer Transplantatentnahme den Stempel der Sittenwidrigkeit auf-
drücken und sie damit verbieten103. Und weil die Beweggründe, Ziele, 
Mittel und Verletzungen nur Beispiele ohne abschlieBende Bedeutung 
für die zu berücksichtigenden "Umstânde" unserer Formel sindıp4, 
ist auch die dem Spender drohende Lebensgefahr in die Wertung einzu-
beziehen105. Einen Wertungsma$stab hat man aber mit alledem noch 
nicht gewonnen. 

Die zunehmenden Bedenken gegen die vage Formel von der "Sit-
tenwidrigkeit" des Eingriffs106 und gegen ihre bisher geschilderte Aus-
legung107 haben in der Rechtslehre zu einer Neuinterpretation geführt, 
die sich an verfassungsrechtlichen Grundsâtzen orientiert. Sie gebt aus 
von der Envâgung, daB es hier um den Schutz der verfassungsrechtlich 
geschützten Grundrechte des Spenders auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit handelt (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG). Dies führt dazu, daB 
die Zulââssigkeit des Eingriffs beim Spender nicht nur von den ervvâhn-
ten Voraussetzungen -wie Einwilligung und kunstgerechter Ausfüh-
rung-, sondern auch von der Wahrung des verfassungskrâftigen Grund-
satzes der Verh&ltinsm&^igkeit von Mittel und Zweck und des dazu ge-
hörenden Prinzips des geringstmöglichen Mittels abhângt; fehlt es da-

Vgl. Eckart von Bubnoffm GA 1968, S. 70. 
Vgl. dazu nâher: Gernot Korthals (Anm. 74), S. 72. 
Vgl. Bundestagsdrucksache IV / 650, S. 287. 
im Ergebnis ebenso, wenn auch mit anderer Begrûndung: Hans Joachim Hirsch in 
LK (Anm. 36), Rand-Nr. 7 zu § 226 a StGB. 
Vgl. dazu statt vieler: Theodor Lenckner, Wertausfüllungsbedürftige Begriffe im Straf-
recht und der Satz "nullum erimen sine lege", in Juristische Schulung (JuS) 1968, 
S. 249 ff u. S. 304 ff, mit vveiteren Nachvveisen. 
Vgl. dazu: Hans Joachim Hirsch und Walter Stree wie Anm. 100. 
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ran, so verstö^t der Eingriff auch gegen die guten Sitten108. Diese 
Grundsâtze mögen zwar im wesentlichen auch von den frühsr envâhn-
ten Formeln gemeint gewesen sein; ihre zweifelsfreie und zwingende 
Auswirkuns als Mittel zur Ausfüllung des sozialethischen Umvertur-
teils entfalten sie jedoch erst durch den Rückgriff auf ihre verfassungs-
rechtliche Ausprâsung. Vor allem aber setzen sie neue Ma^stâbe und 
führen - namentlich im Bereich der Organentnahme - zu Konsequenzen, 
die den Rechtsgütern des Spenders - Leben, Gesundheit und körperliche 
Integritât - einen weitaus effektiveren Schutz sewâhren: 

Wenn nâmlich zwischen der Schwere und den Risiken des Ein-
griffs beim Spender sowie der Aussichtauf Erfolg beim Empfânger ein 
angemessenes Verhâltnis bestehen mup, so besagt dies folgendes109: 
Eine - auch nur mit geringem Risiko behaftete - Organentnahme beim. 
lebenden Spender scheidet schlechthin aus, wenn dem Empfânger an-
dere Therapien helfen können. Sie scheidet ferner aus, wenn die Ver-
wendung von Leichentransplantaten einen der Lebendspende in etwa 
vergleichbaren Erfolg verspricht, wie es heute schon bei Hornhaut 
sowie im Verhâltnis zvvischen Leichennieren und Nierenspenden le-
bender nichtvenvandter Personen der Fail ist. Die Lebendspende wird 
also zunehmend durch die Entwicklung überholt und damit auch recht-
lich immer mehr zurückgedrângt. Doch auch dört, wo sie heute noch 
ihren Platz hat, unterliegt sie rechtlichen Schranken. Denn von einem 
"angemessenen" Verhâltnis zwischen den Gefahren für den Spender 
und den Erfolgsaussichten beim Empfânger kann nur gesprochen 
vverden, wenn das Spenderrisiko gering und die Erfolgschance beim 
Empfânger grop ist. Anders ausgedrückt: Eine Lebendspende von Or-
ganen scheidet aus, wenn das Spenderrisiko gro[3 ist öder wenn die (ge-
nerelle öder individuelle) Erfolgsaussicht beim Enıfpânger gering ist, 
wie heute noch bei der Transplantation von Lungenflügeln und Leber-
teilstücken. Und damit ist auch klar, dap die Organentnahme bei einem 
lebenden Spender immer dann unzulâssig ist, wenn die betreffende 
Transplantationsart noch im Stadium des Experiments steckt; den dört 
kann ein "angemessenes" Verhâltnis zvvischen Risiken und Chancen 
noch nicht prognostiziert werden. Hier bleibt nur der Rückgriff auf 
Leichentransplantate. 

So haben die "guten Sitten" einen guten Sinn. 

Vgl. dazu nâher (mit teilweise unterschiedlicherBegründung): Gernot Korthals (Anm. 
74), S. 26 ff und besonders S. 7.3; Günter Brenner (Anm. 42), S. 135 ff; Gerd Geilen 
(Anm. 45), S. 139 ff; Eckhard von Bubnoffva. GA 1968, S. 69 ff. 
Vgl. zum folgenden die in Anm. 108 gennannten Autoren, deren Argumente ich ü-
übernehme. 
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2 . Den Abschlupmag ein Hinweis bilden, der in die Zukunft 
weist und zugleich wieder zum Transplantatempfânger zurückführt. 

Sittenwidrig und somit uznulâssig ist ein ârztlicher Eingriff auch 
dann, wenn er die den Leiwert unserer Verfassung bildenen Würde des 
Menschen verletzt (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG). Zwar ist eine exakte De-
finition des Begriffs der Menschenwürde bis heute nicht gelungen110,; 
doch besteht Einigkeit darüber, da£ damit der menschliche Persön-
lichkeitswert und die menschliche Individualitât gemeint; sind111. 
Organtransplantationen verstofJen daher dann gegen die Menschen-
würde, wenn sie die menschliche Individualitât verândem. Das ist 
gew# bei den bisher praktizierten und zuvor erörterten Transplanta-
tionen-schon mit Rücksicht auf ihre Art und ihre engen rechtlichen 
Grenzen - nicht der Fail. Es wâre aber dann der Fail, wenn man - mit 
den Futurologen unter den Humanbiologen112 - an die Überpflanzung 
von weiblichen Eıerstöcken öder mânnlichen Keimdrüsen öder gar 
von Gehimen denkt113. Indessen ist die Transplantation von Eierstöcken 
und Keimdrüsen bei uns noch keine Realitât; und die Transplan
tation von Gehimen wird von namhaften Medizinern ohnenhin für 
unmöglich gelıalten. Überlassen wir es also denen, die nach uns kom-
men, bei solchen spektakulâren Versuchen den Forstschirtt der Medi-
zin in die Scranken des Rechts zurückzuweisen. 

Für die Juristen ist es tröstlich, dap manches nicht machbar ist, 
was manche möchten. Wir haben henug damit zu tun, der medizini-
schen Wissenschaft zu sahen, da(3 nicht alles erlaubt ist, was machbar ist. 

110 Vgl. dazu: Günter Dürig (Anm. 38), Rand-Nr. 17 ff zu Art. 1 Abs. İGG und Rand-
Nr. 34 zu Art. 2 Abs. 2 GG. 

111 Vgl. dazu: Horst Trackel, Menschenvvürde und medizinischbiologische Forschung, 
in NJW 1971, S. 217 ff, mit Nachvveisen. 

112 Vgl. zum Beispiel: Wladimir Demichov/, Die Verpflanzung von Organen, in: Bild der 
Wissenschaft, 1966, S. 27 ff. 

1 u Vgl. dazu: Günther Kaiser, Künstliche Insemination und Transplantation, in: Göppin-
ger (Hrsgbr.), Arzt und Recht, 1966, S. 58 ff (61, 79); Eckhart von Bubnoffm GA 1968, 
S. 70; Gernot Korthals(Anm. 74), S. 35 ff; Horst Trockelm NJW1971, S. 219; Günther 
Kaiser, Einflu^ <ler Fortschritte der Biologie und der Medizin, in: Deutsche straf-
rechtliche Landesreferate zum VIII. Internationalen Kongre^ für Rechtsvergleichung 
(Pescara 1970), Beiheft zur Zeitschrift für die gesamte Strafrechtsvvissenschaft (ZStW), 
1971, S. 35;Michael-Peterfle»nw^e/- (Anm. 42), S. 117 f.-Anderer Ansicht: Gerd 
Geilen (Anm. 45), S. 151 ff. 




